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§ 67 ARHG Zustandigkeit und
Verfahren

ARHG - Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Fur Ersuchen um Vollstreckung und die Anpassung der Strafe oder der mit Freiheitsentziehung verbundenen
vorbeugenden MaRRnahme ist das Landesgericht zustandig, in dessen Sprengel die betroffene Person ihren
Wohnsitz oder Aufenthalt hat oder zuletzt hatte. Ergibt sich nach diesen Bestimmungen keine Zustandigkeit eines
bestimmten Landesgerichts, so ist das Landesgericht fir Strafsachen Wien zustandig. Bezieht sich das Ersuchen
auf die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden
Malinahme im AusmaR von mindestens funf Jahren, so entscheidet das Landesgericht als Senat von drei Richtern
(8 31 Abs. 6 StPO). Fur Ersuchen um Vollstreckung einer Entscheidung tGber eine vermégensrechtliche Anordnung
ist das Landesgericht zustandig, in dessen Sprengel sich der Vermdgenswert oder Gegenstand befindet.

2. (2)Der Bundesminister fiir Justiz hat dem ersuchenden Staat die Entscheidung tiber das Ersuchen um Ubernahme
der Vollstreckung auf dem vorgesehenen Weg mitzuteilen und ihn von der Vollstreckung zu verstandigen.

3. (3)Nach der Ubernahme der Vollstreckung einer Strafe oder mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden
MalRnahme darf ein Strafverfahren wegen der dem Urteil zugrundeliegenden Tat nicht mehr eingeleitet werden.

4. (4)Auf den Vollzug, die bedingte Entlassung und das Gnadenrecht sind die Bestimmungen des osterreichischen
Rechts anzuwenden.

5. (5)Der Vollzug ist jedenfalls zu beenden, wenn die Vollstreckbarkeit der Strafe oder mit Freiheitsentziehung
verbundenen vorbeugenden MalRnahme nach dem Recht des ersuchenden Staates erlischt.

In Kraft seit 01.08.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/31
file:///

	§ 67 ARHG Zuständigkeit und Verfahren
	ARHG - Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz


